
Allgemeine Geschäftsbedienungen 
 

 
1. Geltung 

1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen unse-
rer Firma und natürlichen und juristischen Personen (kurz 
Kunde) für das gegenständliche Rechtsgeschäft sowie ge-
genüber unternehmerischen Kunden auch für alle hinkünfti-
gen Geschäfte. 

1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fas-
sung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
www.froeller.net   und wurden diese auch an den Kunden 
übermittelt. 

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundele-
gung unserer AGB.  

2. Angebot/Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. 

2.2. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt 
und sind entgeltlich. Verbraucher werden vor Erstellung 
des Kostenvoranschlages auf die Kostenpflicht hingewie-
sen. Erfolgt eine Beauftragung mit sämtlichen im Kosten-
voranschlag umfassten Leistungen, wird der gegenständli-
chen Rechnung das Entgelt für den Kostenvoranschlag 
gutgeschrieben.  

 

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschal-
preis zu verstehen.  

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ur-
sprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager. Ver-
packungs-, Transport-. Verladungs- und Versandkosten so-
wie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten des Kunden. 

3.4. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Alt-
material hat der Kunde zu veranlassen. Werden wir ge-
sondert hiermit beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich 
im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels Entgeltsverein-
barung angemessen zu vergüten. 

3.5. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag 
des Kunden verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Ent-
gelte anzupassen, wenn Änderungen im Ausmaß von zu-
mindest 10% hinsichtlich  
a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektivver-
trag, Betriebsvereinbarungen oder  
b) anderer zur Leistungserbringung notwendiger Kosten-
faktoren wie Materialkosten aufgrund von Empfehlungen 
der Paritätischen Kommissionen oder von Änderungen der 
nationalen bzw Weltmarktpreise für Rohstoffe, Änderungen 
relevanter Wechselkurse etc. seit Vertragsabschluss einge-
treten sind. Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in dem 
sich die tatsächlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses ändern gegenüber jenen im Zeitpunkt 
der tatsächlichen Leistungserbringung, sofern wir uns nicht 
in Verzug befinden. 

4. Beigestellte Ware 

4.1. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige 
Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung. 

4.2. Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellun-
gen liegt in der Verantwortung des Kunden. 

5. Zahlung 

5.1. Ein Drittel des Entgeltes wird bei Vertragsab-
schluss, ein Drittel bei Leistungsbeginn und der Rest nach 
Leistungsfertigstellung fällig.  

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf ei-

ner ausdrücklichen - gegenüber Kunden schriftlichen – 
Vereinbarung.  

5.3. Gegenüber Kunden sind wir gemäß § 456 UGB bei 
verschuldetem Zahlungsverzug dazu berechtigt, 4% 
Punkte über dem Basiszinssatz zu berechnen. 

6. Mitwirkungspflichten des Kunden 

6.1. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Leis-
tungsausführung die nötigen Angaben über die Lage ver-
deckt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder 

ähnlicher Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse 
baulicher Art, sonstige mögliche Störungsquellen, Gefah-
renquellen sowie die erforderlichen statischen Angaben 
und allfällige diesbezügliche projektierte Änderungen un-
aufgefordert zur Verfügung zu stellen. Kommt der Kunde 
dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – ausschließlich 
im Hinblick auf die infolge falscher Kundenangaben nicht 
voll gegebene Leistungsfähigkeit – unsere Leistung nicht 
mangelhaft.  

6.2. Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Drit-
ter sowie Meldungen und Bewilligungen durch Behörden 
auf seine Kosten zu veranlassen 

6.3. Die für die Leistungsausführung einschließlich des 
Probebetriebes erforderliche Energie und Wassermengen 
sind vom Kunden auf dessen Kosten beizustellen. 

7. Hinweis auf Beschränkung des Leistungsumfanges  

7.1. Im Rahmen von Montage- und Instandsetzungsarbei-
ten können Schäden (a) an bereits vorhandenen Leitun-
gen, Rohrleitungen, Armaturen, sanitären Einrichtungsge-
genständen und Geräten als Folge nicht erkennbarer Ge-
gebenheiten oder Materialfehler (b) bei Stemmarbeiten in 
bindungslosem Mauerwerk entstehen. Solche Schäden 
sind von uns nur zu verantworten, wenn wir diese schuld-
haft verursacht haben. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst überge-
bene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Ei-
gentum.  

10.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns 

diese rechtzeitig vorher unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Käufers bekannt gegeben wurde und wir der 
Veräußerung zustimmen. Im Fall unserer Zustimmung gilt 
die Kaufpreisforderung bereits jetzt als an uns abgetreten. 

11. Unser geistiges Eigentum  

11.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige 
Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren 
Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigentum.  

11.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der 
bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere die Weiter-
gabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Verfü-
gung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisen Ko-
pierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.  

11.3. Der Kunde verpflichtet sich weiteres zur Geheimhal-
tung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen 
Wissens Dritten gegenüber. 

 

12. Gewährleistung 

12.1. Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche 
Gewährleistung. Dies Beginnt mit dem Tag der Lieferung. 

12.2. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die 
technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, 
Verkabelungen u.ä. nicht in technisch einwandfreiem und 
betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten Gegen-
ständen nicht kompatibel sind, soweit dieser Umstand 
kausal für den Mangel ist. 

13. Allgemeines 

13.1. Es gilt österreichisches Recht.  

13.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

13.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens. Kir-
chensteig 2 4263 Windhaag. 

13.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhält-
nis oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem unter-
nehmerischen Kunden ergebenden Streitigkeiten ist das für 
unseren Sitz örtlich zuständige Gericht. Gerichtsstand für 
Verbraucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, 
ist das Gericht, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.  

13.5. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner An-
schrift, seiner Rechtsform oder andere relevante Informati-
onen hat der Kunde uns umgehend schriftlich bekannt zu 
geben.  

 

 

http://www.froeller.net/

